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Unterrichtung der Öffentlichkeit an der  
Bauleitplanung gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1  
Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Ein-
wohnerinnen und Einwohner gemäß § 23 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen  
(GO NRW)

Für einen Bereich zwischen Grabenacker (ein-
schließlich dem ehemaligen Peschmannhof),  
In den Peschen, Kreuzacker und nordöstlich der 
über den Flutweg erschlossenen Bebauung soll 
ein Bebauungsplan im Sinne des § 30 BauGB 
aufgestellt werden.

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung  
Bebauungsplan Nr. 1222 -Rheinhausen-  
„Flutweg“ durchgeführt.

Ziel und Zweck des Planentwurfs ist die Steuerung 
des Prozesses der Nutzungsänderungen innerhalb 
des Plangebietes und Entwicklung bzw. Sicherung 
eines Wohnstandortes.

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
planes soll für einen reduzierten Geltungsbereich 
nach den Verfahrensvorschriften des § 13a BauGB 
fortgeführt werden. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung 
und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB (Beteili-
gung der Öffentlichkeit) abgesehen.

Gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 liegen die Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkun-
gen der Planung vom 07.10.2019 bis 31.10.2019 
einschließlich beim Amt für Stadtentwicklung  
und Projektmanagement, Stadthaus, Friedrich- 
Albert-Lange-Platz 7, Eingang Moselstraße, 47051 
Duisburg montags bis donnerstags von 8:00 bis 
12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags 
von 8:00 bis 14:00 Uhr in den Vitrinen vor den 
Zimmern U 24 und U 25 öffentlich aus. Bei Bedarf 
können zusätzliche Termine innerhalb der Ausle-
gungsfrist individuell vereinbart werden.

Während der Auslegungsfrist können Äußerun-
gen beim Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, 
Amt für Stadtentwicklung und Projektmanage-
ment abgegeben werden. Stellungnahmen, die 
nicht rechtzeitig abgegeben werden, können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Duis-
burg deren Inhalt nicht kannte oder nicht hätte 
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kennen müssen und deren Inhalt für die Recht- 
mäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Be- 
deutung ist.

Zusätzlich kann eine Kopie des Bebauungsplans  
Nr. 1222 -Rheinhausen- „Flutweg“ in der Bezirks-
verwaltung Rheinhausen, Raum 209, Körnerplatz 1, 
47226 Duisburg, montags bis donnerstags in  
der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags in  
der Zeit von 8:00 bis 14:00 Uhr eingesehen  
werden.

Informationen zum Bauleitplanverfahren finden  
Sie in diesem Zeitraum auch im Internet unter 
www.duisburg.de/stadtentwicklung 
unter dem Menüpunkt „Aktuelles“.

Auskünfte können jedoch nur beim Amt für  
Stadtentwicklung und Projektmanagement,  
Stadthaus, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7,  
Eingang Moselstraße, 47051 Duisburg,  
Zimmer 435 erteilt werden.

Duisburg, den 16. September 2019

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt: 
Frau Steinbicker
Tel.-Nr. 0203 283-3623

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung wird  
darauf hingewiesen, dass personenbezogene  
Daten in den abgegebenen Stellungnahmen zum 
Zweck der Abwägung nach dem Baugesetzbuch 
erhoben und gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise zum  
Datenschutz finden Sie unter 
https://www.duisburg.de/datenschutz.
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Öffentliche Bekanntmachung über 
die Offenlegung des fortgeführten 
Liegenschaftskatasters

Im gesamten Gebiet der Stadt Duisburg 
wurde das Liegenschaftskataster aufgrund 
von Änderungen, die durch die Grund-
buchverwaltung mitgeteilt wurden, und 
Berichtigungen von Lagebezeichnungen 
fortgeführt.

Gemäß § 13 Abs. 3 und 5 des Gesetzes 
über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster vom 1. März 2005 
(Vermessungs- und Katastergesetz - 
VermKatG NRW, SGV.NRW 7134) in 
Verbindung mit § 22 der Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes über 
die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster vom 25. Oktober 2006 
(DVOzVermKatG NRW, SGV.NRW 7143) 
in den jeweils aktuellen Fassungen erfolgt 
die Bekanntgabe dieser umfangreichen 
Fortführungen des Liegenschaftskatas-
ters durch Offenlegung. Die Offenlegung 
tritt an die Stelle der Unterrichtung der 
Eigentümer/innen und Erbbauberechtigten 
über vorgenommene Änderungen insb. 

von Lagebezeichnungen und von Klassen-, 
Klassenabschnitts- und Sonderflächen der 
Bodenschätzung.

Die Offenlegung erfolgt in der Zeit vom 
04.11.2019 bis einschließlich 02.12.2019 
bei der Abteilung Vermessung, Kataster 
und Geoinformationen der Stadt Duisburg, 
Friedrich-Albert-Lange-Platz 7 – Eingang 
Moselstraße,  Katasterauskunft – 3. Etage, 
Zimmer 332, montags bis freitags von 
8.00-12.30 Uhr und dienstags von 
14.00-16.00 Uhr.

Während der Offenlegungszeit haben die 
Eigentümer/innen und Erbbauberechtigten 
Gelegenheit, das Liegenschaftskataster ein-
zusehen und sich über die Veränderungen 
im Liegenschaftskataster zu ihren Grund-
stücken unterrichten zu lassen.

Um Wartezeiten zu vermeiden oder zu 
verkürzen, besteht unter der Rufnummer 
(0203-283 3136) die Möglichkeit der 
telefonischen Terminabsprache.

Nach Ablauf der Offenlegungsfrist tritt der 
geänderte Stand des Liegenschaftskatasters 
an die Stelle des bisherigen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Fortführung des Liegenschafts-
katasters kann innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist Klage 
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 
40213 Düsseldorf schriftlich, in elektroni-
scher Form nach Maßgabe der Verordnung 
über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung 
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO 
VG/FG) oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines 
von Ihnen Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschul-
den Ihnen zugerechnet.

Hinweis:
Die Klage kann sich nicht gegen die 
Abgrenzungen der Bodenschätzungser-
gebnisse, die im Liegenschaftskataster für 
das Stadtgebiet Duisburg nicht flächen-
deckend aktuell sind, richten. Die rechts-
kräftig feststehenden Schätzungsergeb-
nisse sind beim zuständigen Finanzamt in 
Erfahrung zu bringen. In Folge der Offen-
legung erkannte Fehler werden von der 
Katasterbehörde bereinigt.

Duisburg, den 4. September 2019

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Andreas Schulz

Auskunft erteilt:
Herr Schulz
Tel.-Nr.: 0203 283-2855

Flutweg

In den Peschen

Stei
le 

S

Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 1222 -Rheinhausen-
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Einebnung von Reihengrabfeldern

Die Reihengrabstätten auf dem

Friedhof  Feld  Nr.  Ablauf der Ruhefrist
   
Aldenrade UR/3  0240-0279 03.03.2020
    UR/3  0280-0299 04.06.2019
    R/14B  0001-0120 07.02.2020
       
Alt-Walsum R/25  0104-0206 22.12.2020
    UR/9  0181-0200 05.04.2020
       
Fiskusstraße R/16  0337-0504 28.04.2020
    UR/14  0202-0276 04.05.2020
       
Nordfriedhof R/51  0064-0143 18.04.2020
       
Ostacker  R/3  0001-0136 19.05.2020
    K/14  0001-0072 24.07.2016
    UR/33  0002-0042 17.07.2020
       
Bügelstraße R/26  1101-1244 26.01.2020
    R/26  0433-0577 29.12.2020
    UR/4  0144-0203 12.07.2020
       
Trompet  UR/23-B  0139-0148 21.02.2020
    UR/23-B  0176-0186 29.06.2020
    UR/23-B  0213-0221 21.12.2020
       
Essenberg R/4  0037-0041 26.06.2020
       
Parkfriedhof K/72  0110  09.08.2020
    UR/15  0005-0012 11.05.2020
    UR/15  0145-0165 07.12.2020
    UR/15  0180  21.06.2020
    U35A  0069a-0081d 14.12.2020
    R/50B  0034-0037 08.03.2020
    R/50B  0043-0093 14.12.2020
    R/76  0047-0060 29.11.2020

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 4200883991, 
4200893701 der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der 
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung der Sparkassenbücher 
anzumelden, da andernfalls die Sparkas-
senbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 12. September 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202595074 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 29. August 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202324137  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 4. September 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4209103540  
alte Nr.: 109103549 der Sparkasse Duis-
burg wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 4. September 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3236049965  
alte Nr.: 136049962 der Sparkasse Duis-
burg wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 4. September 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3200061616  
alte Nr.: 100061613, 3200378192 der 
Sparkasse Duisburg wurden heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 4. September 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Friedhof  Feld  Nr.  Ablauf der Ruhefrist 

Parkfriedhof R/97  0094-0107 26.12.2020
    R/97  0109-0113 25.09.2020
    R/97  0132  06.12.2020
       
Mühlenberg U3A  0001a-0002c 17.12.2020
    UR/5  0038-0041 05.09.2020
    K/M2  0009  12.05.2020
    K/8  0037  27.02.2020
       
Waldfriedhof R/31  0743-1046 24.01.2020
       
Buchholz  UR/9  0042-0063 02.07.2020

sollen nach Ablauf der Ruhefristen einge-
ebnet werden.

Die Angehörigen der Verstorbenen  
werden hiervon unter Hinweis auf den  
§ 14 Abs. 5 der Friedhofssatzung der Stadt  
Duisburg vom 24.03.2005 unterrichtet.

Sie werden gebeten, die auf den Gräbern 
befindlichen Grabsteine und Steineinfas-
sungen rechtzeitig zu entfernen, da sie 
sonst durch die Friedhofsverwaltung besei-
tigt oder anderweitig verwendet werden.

Die genauen Einebnungsdaten werden 
durch entsprechende Hinweisschilder auf 
den jeweiligen Feldern bekannt gegeben.

Duisburg, den 13. September 2019

Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR
Im Auftrag

Harald Siegmund      Willi Witzel
Bereichsleiter       Arbeitsgruppenleiter
Friedhöfe/      Kundenservice 
Krematorium      Friedhöfe/  
        Krematorium

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Netze Duisburg GmbH gem.  
§ 108 Abs. 3 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der Netze 
Duisburg GmbH hat am 27. Juni 2019 den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 
wie folgt festgestellt:

Der Jahresüberschuss vor Gewinnabfüh-
rung beträgt T€ 23.894 (i. V. T€ 29.568). 
Aufgrund des bestehenden Beherrschungs-
vertrages mit Ergebnisabführungsverein- 
barung wird der Betrag in voller Höhe an 
die SWDU abgeführt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen  
in der Zeit vom 30. September 2019 bis  
27. Oktober 2019 in der Konzernzentrale 
der Duisburger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße 27, 
47053 Duisburg, unter Vorsprache bei der 
Information montags bis donnerstags von  
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 
8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Schlage mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers 

An die Netze Duisburg GmbH

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Netze 
Duisburg GmbH - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Net-
ze Duisburg GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 geprüft. 
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die er als notwendig erachtet hat, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen -  
beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere  
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten  
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
-  identifizieren und beurteilen wir die 

Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 

und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen  
Vertreters für den Jahresabschluss  
und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grund- 
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner ist der gesetzliche Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die 
er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch- 
führung als notwendig bestimmt hat, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmens- 
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des  
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen- 
des Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetz- 
liche Vertreter verantwortlich für die Vor- 
kehrungen und Maßnahmen (Systeme),  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein  
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-  
und Finanzlage der Gesellschaft  
zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 und

-  vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahres- 
abschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB unter Be- 
achtung der vom Institut der Wirtschafts- 
prüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss- 
prüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
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Prüfungsurteile

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur 
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b  
Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu  
führen sind, für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 geprüft. Darüber hinaus haben wir 
die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten 
„Elektrizitätsverteilung“, „Gasverteilung“ 
und „Sonstige Tätigkeiten außerhalb Strom 
und Gas“ - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2018 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezem-
ber 2018 einschließlich der Angaben zu 
den Regeln, nach denen die Gegenstände 
des Aktiv- und Passivvermögens sowie die 
Aufwendungen und Erträge den gemäß 
§ 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten 
Konten zugeordnet worden sind - geprüft. 

Nach unserer Beurteilung  
-  wurden die Pflichten zur Rechnungs- 

legung nach § 6b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu 
führen sind, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 in allen wesentlichen Belangen 
erfüllt und

-  entsprechen die beigefügten Tätig-
keitsabschlüsse in allen wesentlichen 
Belangen den Vorschriften des § 6b 
Abs. 3 EnWG.  

Grundlage der Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b  
Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung der Einhaltung 
der Pflichten zur Rechnungslegung nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG“ sowie im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ weitergehend beschrieben. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann.

-  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

-  beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-  führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von dem gesetzlichen Vertreter darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
dem gesetzlichen Vertreter zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen  
geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den  
geplanten Umfang und die Zeitplanung  
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die  
wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere recht-
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG

diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt  
werden, ist bei Verstößen höher als  
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

-  gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem  
und den für die Prüfung des Lage- 
berichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

-  beurteilen wir die Angemessenheit der 
von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-  ziehen wir Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von dem 
gesetzlichen Vertreter angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir  
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
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Verantwortung des gesetzlichen Ver-
treters für die Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die er zur 
Einhaltung dieser Pflichten als notwendig 
erachtet hat. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen 
erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die 
Wertansätze und die Zuordnung der Kon-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht 
und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Duisburg, den 18. April 2019

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger           Franke
Wirtschaftsprüfer          Wirtschaftsprüfer

Duisburg, 3. September 2019

Netze Duisburg GmbH

Ralf Möllensiepen

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Stadtwerke Duisburg Metering 
GmbH gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der Stadt-
werke Duisburg Metering GmbH hat am 
27. Juni 2019 den Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2018 wie folgt festgestellt:

Der Ergebnisvorschlag der Geschäftsfüh-
rung sieht vor, den Jahresabschluss des 
Geschäftsjahres 2018 in voller Höhe von 
226.878,64 EUR vollständig in die anderen 
Gewinnrücklagen einzustellen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen  
in der Zeit vom 30. September 2019 bis 
27. Oktober 2019 der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von  
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 
8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Schlage mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss- 
prüfers

An die Stadtwerke Duisburg Metering 
GmbH

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt-
werke Duisburg Metering GmbH - beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2018 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Stadtwerke Duisburg 
Metering GmbH für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein  
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-  
und Finanzlage der Gesellschaft zum  
31. Dezember 2018 sowie ihrer  
Ertragslage für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2018 bis zum  
31. Dezember 2018 und

-  vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahres- 
abschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grund- 
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.
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geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Dar- 
stellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrich-
tigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

-  gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem  
und den für die Prüfung des Lage- 
berichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

-  beurteilen wir die Angemessenheit der 
von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-  ziehen wir Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von dem 
gesetzlichen Vertreter angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahres- 
abschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser  
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 

und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere  
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter - falscher Dar- 
stellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und  

Verantwortung des gesetzlichen 
Vertreters für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grund- 
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner ist der gesetzliche Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die 
er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt hat, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmens- 
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des  
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen- 
des Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetz-
liche Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
er als notwendig erachtet hat, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
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Sonstige gesetzliche und andere recht-
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteil

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur 
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b  
Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen 
sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung wurden die 
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten 
zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 in allen wesentlichen Belangen 
erfüllt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b  
Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung der Einhaltung 
der Pflichten zur Rechnungslegung nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG“ sowie im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ weitergehend beschrieben. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Ver-
treters für die Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG zur Führung getrennter Kon-
ten sowie für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die er zur Einhaltung 
dieser Pflichten als notwendig erachtet hat. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen 
erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die 
Wertansätze und die Zuordnung der Kon-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht 
und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Duisburg, den 18. April 2019

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger          Franke
Wirtschaftsprüfer         Wirtschaftsprüfer

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

-  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres- 
abschlusses einschließlich der Angaben  
sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

-  beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-  führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von dem gesetzlichen Vertreter darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
dem gesetzlichen Vertreter zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen  
geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.
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BEKANNTGABE

Öffentliche Bekanntgabe der Fernwärme Duisburg GmbH an ihre Fernwärmekunden in Vierlinden, Overbruch, 
Alt-Walsum, Aldenrade, Fahrn, Wehofen, Röttgersbach, Alt-Homberg, Hochheide

Änderung der Fernwärmepreise

(1) Die in den Preisänderungsklauseln enthaltenen Preisbestimmungselemente der Preisliste Wärme Classic (ehemals TA Niederrhein) für die Ortsteile 
Vierlinden, Overbruch, Alt-Walsum, Aldenrade, Fahrn, Wehofen, Röttgersbach, Alt-Homberg, Hochheide und Bruckhausen, Wärme Classic (ehemals TA 01 
02 03 14) für die Ortsteile Vierlinden, Overbruch, Alt-Walsum, Aldenrade und Fahrn, Wärme Classic (ehemals TA 05 09 18) für die Ortsteile Alt-Homberg und 
Hochheide, Wärme Profi (ehemals SV 02 (a) und SV 02 (b)) für die Ortsteile Vierlinden, Overbruch, Alt-Walsum, Aldenrade und Fahrn, Wärme Profi (ehemals 
SV 05 09 18 (a) – (f)) Ortsteile Alt-Homberg und Hochheide ändern sich zum 01.10.2019 wie folgt:

Es ändern sich der Arbeitspreis und die Grund- und Verrechnungspreise. Der die Brennstoffkosten abdeckende Anteil des Arbeitspreises wird zu 12 % durch die
Lohn-, zu 11 % durch die Kohlepreisindex-, zu 9 % durch die Investitionsgüterindex-, zu 10 % durch die Heizölpreis-, zu 14 % durch die Holzindexveränderung und zu  
5 % durch die Indexveränderung Strom, Gas und Fernwärme bestimmt.

Der Arbeitspreis gemäß der Preisliste Wärme Classic (ehemals TA Niederrhein) beträgt damit ab dem 01.10.2019 beispielsweise 5,199 Cent/kWh(netto) bzw.  
6,187 Cent/kWh(brutto) und der Jahresgrundpreis 40,21 €/kW(netto) bzw. 47,85 €/kW(brutto).

Zum 01.10.2019 treten die neuen Preislisten in Kraft.

(2) Die gültigen neuen Preislisten liegen in unseren Geschäftsräumen, Bungertstr. 27, 47053 Duisburg zu den üblichen Geschäftszeiten aus und werden auf 
Anfrage zugeschickt.

von auf

Lohn (L) 17,57 €/h (Stand 01.01.2019) 18,11 €/h (Stand 01.07.2019)

Kohleindex (K) 148,7 €/t (07/2018-12/2018) 133,10 €/t (01/2019-06/2019)

Investitionsgüterindex (I) 103,40 (07/2018-12/2018) 104,30 (01/2019-06/2019)

Heizöl (HEL) 62,14 €/hl (07/2018-12/2018) 57,59 €/hl (01/2019-06/2019)

Holzindex (B) 94,70 (07/2018-12/2018) 90,80 (01/2019-06/2019)

Wärmeindex (W) 93,2 (07/2018-12/2018) 95,80 (01/2019-06/2019)

Index Strom, Gas, Fernwärme (E) 102,90 (07/2018-12/2018) 104,50 (01/2019-06/2019)

CO2 Zertifikate Preis 1948 (07/2018-12/2018) 2387 (01/2019-06/2019)

Duisburg, 30. September 2019
Fernwärme Duisburg GmbH
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